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Bebauungsplan: 
Erlebnisraum und naturnaher Spielplatz

Maßstab:  1:1000
Stand:       Juli 2015

Auftraggeber: Gemeinde Urmitz

I. Planurkunde zum Bebauungsplan

Bearbeitung: 
Institut für Umweltplanung Dr. Kübler GmbH
Dr. Ulrich Rehberg
Fritz-Henkel-Str. 22, 56579 Rengsdorf
www.kuebler-umweltplanung.de

Geobasisdaten: Orthofoto und DGK 1:5000 des Landesamtes für Vermessung und Geobasisinformation 
Rheinland-Pfalz, zur Verfügung gestellt von der VG Weißenthurm 

Datum, Unterschrift Planverfasser

Aufstellungsbeschluss

Die Aufstellung des Bebauungsplans ist gem. §2 (1)
durch Beschluss des Rates vom 10.08.2006 
beschlossen worden.
Der Aufstellungsbeschluss ist am 22.08.2006 
ortsüblich bekannt gemacht worden.

Ortsgemeinde Urmitz,
den 23.08.2006

Siegel
___________________
Ortsbürgermeister Bahl

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 (1) BauGB und der Behörden 
gem. §4 (1) BauGB
Auf die öffentliche Darlegung der allgemeinen Ziele und
Zwecke der Planung ist am 16.09.2014 durch öffentliche
Bekanntmachung hingewiesen worden. Der Planentwurf
konnte vom 22.09.2014 bis 26.09.2014 bei der Verbands-
gemeindeverwaltung Weißenthurm eingesehen werden.

Mit Schreiben vom 12.08.2014. wurden die 
Behörden und Träger öffentlicher Belange
aufgefordert, eine Stellungnahme vorzulegen.
Ortsgemeinde Urmitz,
den 29.09.2014

Siegel
___________________
Ortsbürgermeister Bahl

Übereinstimmungsbescheinigung

Die Darstellung der Grenzen und Bezeichnungen
der Flurstücke stimmen mit dem Nachweis des 
Liegenschaftskatasters überein.

Verbandsgemeinde Weißenthurm,
den 23.03.2015

Siegel
_______________________________

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. 
§ 3 (2) BauGB und der 
Behörden gem. § 4 (2) BauGB
Dieser Bebauungsplan hat gem. § 3 (2) BauGB nebst
Text und Begründung in der Zeit vom 01.04.2015
bis 05.05.2015 zu jedermanns Einsicht offen gelegen.
Die Offenlegung wurde am 24.03.2015
ortsüblich bekannt gemacht.
Mit Schreiben vom 24.03.2015 wurden Behörden und
sonstige Träger öffentlicher Belange aufgefordert, eine
Stellungnahme abzugeben.
Ortsgemeinde Urmitz,
den 06.05.2015
Siegel

___________________
Ortsbürgermeister Bahl

Beschluss über den Bebauungsplan

Dieser Bebauungsplan ist gem. §10 (1) BauGB
am 21.07.2015 bekannt gemacht worden.
Mit diesem Datum ist der Bebauungsplan 
in Kraft getreten.

Ortsgemeinde Urmitz
den 10.07.2015

Siegel
___________________
Ortsbürgermeister Bahl

Diese Bebauungsplan ist gem. §10 (1) BauGB
vom Rat am 09.07.2015 als Satzung
beschlossen worden.

Ausfertigung
Der Bebauungsplan, bestehend aus einer durch
Zeichen und Schrift erläuterten Zeichnung im 
Maßstab 1:1.000 mit textlichen Festsetzungen, 
stimmt mit allen seinen Bestandteilen mit dem 
Willen des Rates überein.
Das für den Bebauungsplan vorgeschriebene 
gesetzliche Verfahren wurde eingehalten.
Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.
Er tritt mit dem Tage der Bekanntmachung in Kraft.
Ortsgemeinde Urmitz,
den 14.07.2015
Siegel

___________________
Ortsbürgermeister Bahl

Inkrafttreten

Ortsgemeinde Urmitz
den 22.07.2015

Siegel
___________________
Ortsbürgermeister Bahl

Satzungsexemplar

Lage des Bebauungsplan-Gebiets

Festsetzungen
Legende

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 
des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Öffentliche Grünfläche 
mit Zweckbestimmung "Naturnaher Spiel- und Erlebnisraum
für Kinder, Jungendliche, Familie und Senioren"
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

0 1.000500 Meter
1:15.000 9. Juli 2015

Öffentliche Grünfläche 
mit o.g. Zweckbestimmung, 
in dem konventionelle Spielgeräte zulässig sind
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

F u E = Freizeit und Erholung
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Öffentliche Grünfläche 
mit o.g. Zweckbestimmung, 
in dem eine Bikeanlage zulässig ist
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Bikeanlage
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Bikeanlage

Fläche für die Anpflanzung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
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Verbandsgemeindewerke Weißenthurm
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